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Information zur Förderung von Stromspeichersystemen 
RENplus 2014-2020 

 
Mit dem Förderprogramm RENplus 2014-2020 unterstützt Sie das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Energie über die ILB über die Fördertatbestände 2.2 a und 2.4 bei der Investition in ein Stromspei-
chersystem zur Senkung der CO2-Emissionen. 

1 Fördervoraussetzungen 

 nach Fördertatbestand 2.2.a (Stromspeicher) 

 Das Stromspeichersystem dient primär zur Speicherung erneuerbarer Energien.  
Eine nachrangige Nutzung des Stromspeichers für andere Zwecke (z. B. Speiche-
rung von Strom einer KWK-Anlage zur Erhöhung des Eigenverbrauchs) ist möglich.  

 Das Stromspeichersystem kann als eigenständiges System oder zur Ergänzung  
bestehender Erneuerbare-Energien-Anlagen errichtet werden. 

 Der Netzanschluss des Stromspeichers erfolgt unterhalb der Hochspannungsebene 
(110 kV). 

 nach Fördertatbestand 2.4 (Erneuerbare Energien) 

 Der Stromspeicher wird als Komponente einer neuen Erneuerbare-Energien-Anlage 
errichtet (siehe Art. 41 Abs. 5 AGVO). 

 Der Stromspeicher wird ausschließlich über die Erneuerbare-Energien-Anlage aufge-
laden. Diese Anforderung resultiert aus den Begriffsdefinitionen für erneuerbare 
Energien und erneuerbare Energiequellen in Art. 2 Nr. 109f AGVO.  

 Voraussetzung für die Förderung der Erneuerbare-Energien-Anlage ist der Eigen-
verbrauch der erzeugten Energie. 

 Der Netzanschluss des Stromspeichers erfolgt unterhalb der Hochspannungsebene 
(110 kV). 

2 Amortisationszeit 

Eine Förderung erfolgt nur, wenn die Amortisationszeit mindestens 3 Jahre beträgt.  
D. h. der Ausgabenanteil, der von Ihnen zu finanzieren ist (Eigenanteil), amortisiert sich durch 
die Kosteneinsparungen, die sich durch Umsetzung der Maßnahme ergeben, erst nach 3 Jah-
ren. 

3 Auftragsvergaben und Beschaffungen 

Antragsteller/Zuwendungsempfänger, die KEINE Auftraggeber im Sinne des Vierten Teils des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) sind (sog. private Auftraggeber), sind 
zur Anforderung von mindestens drei vergleichbaren Angeboten oder zur Einholung von 
Preisvergleichen verpflichtet, wenn die Zuwendung > 50 % an den zuwendungsfähigen Ge-
samtausgaben beträgt und der Beschaffungswert 2.500 EUR (ohne Umsatzsteuer) übersteigt 
(siehe insbesondere Merkblatt „Beschaffungen nach Nummer 3.2.a der ANBest-EU“). Es gel-
ten bestimmte Dokumentationspflichten. Das wirtschaftlichste Angebot oder der wirtschaft-
lichste Preisvergleich ist dem Förderantrag beizufügen. Weitere Unterlagen für die Antragstel-
lung sind der ILB auf Anforderung vorzulegen. 

Für Auftragswerte von mehr als 50.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) und einem Zuwendungsan-
teil von mehr als 50 % ist über die Absicht, einen Auftrag zu vergeben, auf dem Vergabe-
marktplatz des Landes Brandenburg (http://vergabe.brandenburg.de) zu informieren. 

Auch für Maßnahmen mit einem Fördersatz von bis zu 50 % der zuwendungsfähigen Ge-
samtausgaben ist der wirtschaftliche und sparsame Mitteleinsatz durch Einholung von drei 
Vergleichsangeboten bzw. mittels dokumentierten Preisvergleichs zu beachten. Das wirt-
schaftlichste Angebot oder der wirtschaftlichste Preisvergleich ist dem Förderantrag beizufü-
gen. Weitere Unterlagen für die Antragstellung sind der ILB auf Anforderung vorzulegen.  
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Antragsteller/Zuwendungsempfänger, die Auftraggeber im Sinne des Vierten Teils des GWB 
sind, haben die VV zu § 55 LHO in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden (siehe Merk-
blatt „Vergabebestimmungen - Kofinanzierung mit EU-Mitteln“). Ab einem Auftragswert von 
mehr als 2.500 EUR (ohne Umsatzsteuer) ist auf Anforderung die Einhaltung der VV zu § 55 
LHO bzw. die Dokumentation nachzuweisen. 

4 Maßnahmenbeginn 

Der Antrag auf Förderung ist vor Maßnahmenbeginn zu stellen. Als Maßnahmenbeginn zählt 
der erste Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Liefer- oder Leistungsvertrages. 
Planungsleistungen für Baumaßnahmen können vor Antragstellung beauftragt und erbracht 
werden, solange die Ausführung der Baumaßnahme noch nicht vertraglich gebunden ist (d. h. 
die Maßnahme ist noch nicht unumkehrbar). 

5 Vorschriften zur Kommunikation und Information 

Das Förderprogramm RENplus 2014-2020 nutzt die Mittel des Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung (EFRE). Die EFRE Vorschriften zur Information und Kommunikation sind zu 
beachten und einzuhalten. Folgende Auflagen werden standardmäßig im Falle einer Förde-
rung beauflagt: 

 Anbringen von Hinweisen auf den EFRE und die EU auf dem Bauschild bzw. Anbringen 
eines A3-Plakats, welches als Anlage dem Zuwendungsbescheid beigefügt wird, 

 Darstellung der Fördermaßnahme auf der Internetseite (soweit das antragstellende Unter-
nehmen eine eigene Internetseite hat), 

 Hinweis auf den EFRE und die EU bei jeder zusätzlichen Kommunikationsmaßnahme, 
welche die Fördermaßnahme betrifft. 

6 Bundesvorrang 

Bundesförderprogramme, die eine Kumulation mit Landesmitteln ermöglichen, sind grundsätz-
lich vorrangig zu nutzen. In Frage kommende Fördermöglichkeiten sind vom Antragsteller vor 
Antragstellung bzw. vor Maßnahmenbeginn zu prüfen und der ILB mit Antragstellung mitzutei-
len. 

7 Beihilferechtliche Grundlage 

Die Förderung nach Fördertatbestand 2.2.a kann als "De-minimis"-Beihilfe bis max. 80 % oder 
nach Fördertatbestand 2.4 als "De-minimis"-Beihilfe bis max. 80 % oder als Beihilfe nach der 
Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) bis zu 55 % für kleine Unternehmen 
bzw. 45 % für mittlere Unternehmen bzw. 35 % für große Unternehmen beantragt werden. Zur 
Einhaltung der Mindestamortisationszeit kann der Fördersatz entsprechend reduziert werden. 
Bemessungsgrundlage für den relevanten Fördersatz stellen die zuwendungsfähigen Ausga-
ben und im Falle einer AGVO-Beihilfe die Investitionsmehrausgaben dar. 

8 Ausgaben für Planungsleistungen 

Planungsleistungen sind bis maximal 10 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben förder-
fähig. Dazu zählen auch Planungsleistungen vor Antragstellung. 

9 Einreichung von Anträgen 

Die Antragstellung erfolgt online über das ILB-Kundenportal. Der Stromspeicher ist unter dem 
Fördertatbestand "Investitionen in Speichersysteme" oder gemeinsam mit einer Erneuerba-
ren-Energien-Anlage unter "Investitionen zur Integration Erneuerbarer Energien" zu beantra-
gen. Sämtliche Unterlagen zum Antrag können im Kundenportal im sogenannten Dokumen-
ten-Set hochgeladen werden.  

Soweit der Antrag vollständig ist, werden die Antragsunterlagen zur fachlich-technischen Prü-
fung an einen externen Gutachter übergeben. Im Anschluss an die fachlich-technische Prü-
fung entscheidet die ILB unter Berücksichtigung des fachlich-technischen Prüfergebnis über 
Ihren Förderantrag. 

Durch die Einreichung vollständiger Antragsunterlagen tragen Sie dazu bei, die Bearbeitungs- 
und Durchlaufzeiten Ihres Förderantrages entsprechend kurz zu halten. 


